


Mit der Hangsicherungsmaßnahme wurde seitens der SGD Nord keine 
Zielsetzung verfolgt.

3. Wurde die Hangsicherungsmaßnahme von der SGD Nord vorgeschrieben?

Die Hangsicherungsmaßnahme wurde nicht von der SGD Nord vorgeschrieben.

4. Wurde die Hangsicherungsmaßnahme von der SGD Nord genehmigt?

Die Hangsicherungsmaßnahme wurde nicht von der SGD Nord genehmigt.

5. Wurden von der SGD Nord Auflagen für die Durchführung der Hangsicherung an 
die Grundstückseigentümerin oder die ausführende Firma erteilt? Wenn ja, 
welche Auflagen?

Seitens der SGD Nord wurden keine Auflagen für die Durchführung der 
Hangsicherungsmaßnahme erteilt.

6. Wurde die durchgeführte Hangsicherungsmaßnahme von der SGD Nord 
abgenommen? Wenn ja, an welchem Datum und mit welchem Ergebnis?

Die Hangsicherungsmaßnahme wurde nicht von der SGD Nord abgenommen.

7. Wurde seitens der SGD Nord für die genannte Hangsicherungsmaßnahme das 
Landesamt für Geologie und Bergbau eingeschaltet?

Die SGD Nord hat das LGB telefonisch über die Hangsicherungsmaßnahme 
informiert.

8. Hat das LGB Empfehlungen zur Durchführung der oben genannten 
Hangsicherungsmaßnahme gegeben? Wenn ja, welche Empfehlungen?
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Die SGD Nord verfügt nicht über die begehrten Informationen, sodass Ihr Antrag 
an das Landesamt für Geologie und Bergbau (transparenzpflichtige Stelle) 
weitergeleitet wurde.

Hinsichtlich der Kostenerhebung für Amtshandlungen nach dem 
Landestransparenzgesetz weisen wir darauf hin, dass einfache schriftliche Auskünfte 
kostenfrei sind (vgl. § 24 Abs. 1 S. 2 LTranspG).

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

V\ ----
Kim Retzmann
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